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A) Allgemeines 
 
 
 
1) Auftraggeber: Herr Dr. Julius BITTER, MBA 
    Rechtsanwalt - Masseverwalter 
    A – 4560 KIRCHDORF/Krems, Schmideggstraße 5 
 
 
 
2) Form des Auftrages:  schriftlicher Auftrag vom 17.04.2024 
 
 
 
3) Gegenstand und Zweck des Gutachtens: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes – Wohnungseigentum an Wohnung Top 02 
Liegenschaft EZ 9, GST. Nr. .9, KG 49233 Steyr 
BLNr. 10 – Anteil: 69/752 
 
 
 
4) Bewertungsstichtag:    27.05.2024 (Liegenschaftsbesichtigung) 
 
 
 
5) Eigentümer der Liegenschaft: 
 
Lt. vorliegenden Grundbuchauszug (siehe Beilagen) vom 20.03.2024 scheinen  
im B - Blatt der Liegenschaft EZ 9, KG 49233 Steyr - Wohnungseigentum,  
als Eigentümer auf: 
 
10 Anteil: 69/752  BroImmo GmbH (FN 471547b) 
    A – 4451 St. ULRICH bei Steyr, Werkstraße 2 

Wohnungseigentum an Wohnung Top 02 
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6) Grundlagen und Unterlagen der Bewertung: 
 

6/1) Aufnahme und Besichtigung der Liegenschaft vom 27.05.2024 
durch SV Bmst. Ing. Karl KLINGLMAYR in Anwesenheit von: 

 
- Herr Christopher FREIS – BroImmo GmbH 

A – 4400 STEYR, Hubergutstraße 13c  
 

- Frau Gabriele KLINGLMAYR (Mitarbeiterin des SV) 
A – 4595 WALDNEUKIRCHEN, Hametstraße 7 

 
 6/2)  Div. Erhebungen am BG. STEYR und Magistrat STEYR 
 
 6/3  Grundbuchauszug vom 20.03.2024 
 

6/4) Erkundigungen über den Flächenwidmungsplan am Magistrat STEYR 
(Internet - DORIS) 

 
 6/5)  Lageplan vom Doris 
 

6/6) Schätzungsliteratur:  
-    „Ross - Brachmann - Holzner“, Ermittlungen des Bauwertes 
        von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken 
- „Heimo Kranewitter“ - Liegenschaftsbewertung  
- „Dr. Stabentheiner“ - Das Liegenschaftsbewertungsgesetz    
-  „Der Sachverständige“, div. Hefte, offizielles Organ  

   der allgem. beeideten gerichtl. Sachverständigen   Österreichs 
- „Rössler – Langer – Simon – Kleiber“ – 

Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten 
-  „Div. Seminarunterlagen zur Liegenschaftsbewertung vom  
      SV Landesverband für Oberösterreich und Salzburg“ 

        (Herrn SV Rudolf ALLERSTORFER und  
      Christian STROBL – MAIRHOFER) 
- Immobilienpreisspiegel von der Wirtschaftskammer Österreich 

(Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhändler) 
- Nutzungsdauerkatalog vom Hauptverband der  

Allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs (Landesverband Steiermark und Kärnten) 

  -    Bauhandbücher - Herausgeber Österreichische Bauzeitung 
- Fachbuch „Der Wert von Immobilien“ Seiser-Kainz 
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 6/7) Div. Erhebungen bezüglich Baulandpreise bei den 

örtlichen Banken, div. regionalen Zeitungen (Immobilienangebote),  
am BG. STEYR (Grundbuch) und Internet 

 
 6/8) ÖNORM   B 1800 
 
 6/9) Bestandsplan als Grundlage zur Parifizierung – Wohngebäude auf  

GST. Nr. .9, EZ 9, KG 49233 Steyr, vom 24.03.2019 (Plan Nr. 2403-19) 
von der Fa. Baumeister Dipl. HTL-Ing. Harald FLEISCHMANN 
4595 WALDNEUKIRCHEN, Lehnerstraße 9 (siehe Beilagen) 

 
 6/10) Amtsbestätigung vom 24.07.2019, vom Magistrat der Stadt STEYR 

Zahl: BauH-131/2019 We 
betreffend Liegenschaft EZ 9, KG 49233 Steyr 
4400 STEYR, Enge Gasse 13 (siehe Beilagen) 

 
6/11) Energieausweis vom 04.12.2019, von der Fa. Baumeister Dipl. HTL-Ing.  

Harald FLEISCHMANN – 4540 BAD HALL, Gustav Mahler Straße 1/4 
betreffend Wohnungen im Objekt EZ 9, KG 49233 Steyr 
4400 STEYR, Enge Gasse 13 (siehe Beilagen) 

 
 6/12) Nutzwertgutachten vom 27.12.2019 (GZ: L 17/19) betreffend Begründung 

von Wohnungseigentum an der Liegenschaft EZ 9, KG 49233 Steyr 
4400 STEYR, Enge Gasse 13 (siehe Beilagen) 
von Herrn SV Baumeister Ing. Karl KLINGLMAYR  
4595 WALDNEUKIRCHEN, Hametstraße 7 
BG. STEYR – TZ: 6053/2020 

 
 6/13) Wohnungseigentumsvertrag vom 08.06.2020, betreffend Liegenschaft 

EZ 9, KG 49233 Steyr - 4400 STEYR, Enge Gasse 13 (siehe Beilagen) 
von Herrn Dr. Walter SCHÜTZ – öffentlicher Notar – 3300 AMSTETTEN 
BG. STEYR – TZ: 6053/2020 

 
 6/14) Schreiben vom 30.05.2024, von der Fa. RUSTLER Real Estate Experts 

RUSTLER Gruppe GmbH – 4020 LINZ, Lastenstraße 38 
betreffend Rücklagenstand bei der Liegenschaft EZ 9, KG 49233 Steyr 
(siehe Beilagen) 

 
6/15) Jahresabrechnung vom 27.05.2024, betreffend Liegenschaft EZ 9,  

KG 49233 Steyr (siehe Beilagen), von der Fa. RUSTLER Real Estate  
Experts - RUSTLER Gruppe GmbH – 4020 LINZ, Lastenstraße 38 
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6/16) monatliche Vorschreibung ab 01/2024 – vom 15.12.2023, betreffend  
Liegenschaft EZ 9 (div. Tops), KG 49233 Steyr (siehe Beilagen),  
von der Fa. RUSTLER Real Estate Experts - RUSTLER Gruppe GmbH  
4020 LINZ, Lastenstraße 38 

 
 6/17) Häuserchronik (K) – Enge Gasse Nr. 13 und Ennskai Nr. 7 

vom Magistrat der Stadt STEYR – Fachabteilung für Altstadterhaltung, 
Denkmalpflege und Stadterneuerung – 4400 STEYR, Stadtplatz 27 
(siehe Beilagen) 

 
 6/18) Bescheid vom Bundesdenkmalamt – 1010 WIEN, Hofburg 

Zahl: 4973/71, vom 23.06.1971 (siehe Beilagen) 
BG. STEYR – TZ: 2074/84 

 
 6/19) Urkunde vom OÖ – Landesarchiv – 4020 LINZ, Anzengruberstraße 19 

Grundbuch (C-Blatt) – 1 a Satzbuch 8. Band, Seite 383 - 385 
(siehe Beilagen) 
Transkription vom 29.05.2024 von Frau Konsulent Mag. Katharina 
ULBRICH – 4595 WALDNEUKIRCHEN (siehe Beilagen) 
Kollaudiert Mag. Ernest ULBRICH – 4595 WALDNEUKIRCHEN 

 
 
 
7) Einheitswert: 
 
Der Einheitswert dient hauptsächlich der steuerlichen Bewertung der Liegenschaft.  
Ein Hinweis für den Verkehrswert ist durch den Einheitswert nicht gegeben.  
Diese Erhebung wird daher nicht durchgeführt. 
 
 
 
8) Grundbuchstand: 
 
Siehe Grundbuchauszug vom 20.03.2024 im Anhang des Gutachtens  
(Denkmalschutz – siehe A2-Blatt / Verbindlichkeit – siehe C-Blatt) 
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9) Findung des Verkehrswertes - Begriffsbestimmungen: 
 
Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG, BGBl. 150/1992) und der ÖNORM  
B 1802: Liegenschaftsbewertung – Grundlagen ermittelt. 
Als Verkehrswert ist jener Wert anzusehen, der bei einer Veräußerung der Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann.  
Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen haben bei der 
Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben (§ 2 LBG). 
Für die Ermittlung des Verkehrswertes sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, 
die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. 
 
Als solche Verfahren kommen insbesondere in Betracht: 

 das Vergleichswertverfahren 

 das Ertragswertverfahren 

 das Sachwertverfahren 
 
Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden 
Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren 
anzuwenden (§ 3 Abs. 1 und 2 LBG). 
 
 
a) Vergleichswertverfahren – LBG §4:  
 
Im Vergleichswertverfahren wird der Wert der Liegenschaft durch Vergleich mit 
tatsächlich, im redlichen Geschäftsverkehr und in zeitlicher Nähe erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Objekte in vergleichbaren Gebieten ermittelt.  
Die Vergleichbarkeit ist dann gegeben, wenn Lage, Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Größe, Form und Erschließungszustand, Alter, 
Bauzustand und Ertrag weitgehend übereinstimmen. 
Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses durch Zu- oder 
Abschläge zu berücksichtigen, dies gilt auch für Kaufpreise von denen anzunehmen 
ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände 
beeinflusst wurden, vgl. § 305 ABGB („außerordentlicher Preis“). 
 
Da im Vergleichswertverfahren die für die Verkehrswertermittlung relevanten  
Daten unmittelbar dem Marktgeschehen entnommen werden, wird dieses auch als  
Verfahren der Marktanalyse bezeichnet. 
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b) Ertragswertverfahren – LBG §5:  
 
Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Liegenschaft durch Kapitalisierung des für 
die Zeit nach dem Bewertungsstichtag bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu 
erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und 
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln.  
Vom Rohertrag (er umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nachhaltig 
erzielbaren Erträge) sind die Bewirtschaftungskosten (darunter versteht man den 
Aufwand für Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfallwagnis…etc.) der  
Liegenschaft abzuziehen, woraus der Reinertrag errechnet wird.   
Dem Ertragswertverfahren als betriebswirtschaftlich orientiertem 
Bewertungsverfahren, kommt hohe Bedeutung bei der Bewertung von 
Renditeimmobilien zu.  
 
 
c) Sachwertverfahren – LBG §6:  
 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Liegenschaft durch Zusammenzählung des 
Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln. 
Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 
Kaufpreisen vergleichbarer, unbebauter Grundstücke zu ermitteln. Wertänderungen, 
die sich aus einer allfälligen Bebauung ergeben, sind entsprechend zu 
berücksichtigen.  
 
 
 
10) Sonstiges: 
 
Vom SV wird hingewiesen, dass im Zuge der Befundaufnahme keine Überprüfung 
des Gebäudes durchgeführt wurde, in Hinblick auf Einhaltung der baurechtlichen 
Bewilligungen bzw. Auflagen.  
Dieses Gutachten wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur 
Verfügung stehenden Fakten, Unterlagen bzw. Feststellungen (augenscheinliche 
Besichtigung) erstellt. Sollten sich einzelne Unterlagen bzw. Fakten als nicht 
vollständig oder unzutreffend herausstellen, oder weitere Umstände auftreten, die für 
die Gutachtensausführung relevant sind, so behält sich der beauftragte  
Sachverständige eine Gutachtensergänzung bzw. Gutachtensänderung vor. 
Haftungen des Sachverständigen Dritten gegenüber sind ausgeschlossen. 
Dieses Gutachten dient ausschließlich für den vom Auftraggeber benannten Zweck.  
Der vom SV ermittelte Verkehrswert bedeutet nicht, dass dieser Preis im Einzelfall, 
kurzfristig am Markt erzielbar ist. 
Eine Gebäudevermessung wurde nicht durchgeführt.  
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B) Beschreibung  
 
 
 
1) Kurzbeschreibung des Grundstückes: 
 
 

1/1) Allgemeines, Lage: 
 

  Die gegenständliche Liegenschaft EZ 9, KG 49233 Steyr, liegt in der  
  „Enge Gasse“ (Altstadt STEYR) ca. 0,3 km nördlich vom Rathaus STEYR. 

Auf GST. Nr. .9 besteht ein Wohn- und Geschäftshaus. 
 

  Lt. Nutzwertgutachten bestehen im gegenständlichen Gebäude: 
- 1 Geschäftslokal (Geschäftslokal Top 01) 
- 5 Wohnungen (Wohnung - Top 02, Top 03, Top 04, Top 05, Top 06) 

 
Das Objekt gliedert sich in KG, EG, 1.OG, 2.OG, DB, wurde in 
Massivbauweise errichtet und ist mit einem zimmermannsmäßigen Dachstuhl 
abgedeckt. 

 
 
 1/2) Form, Größe: 
 
  Grundstücksform siehe Lageplan im Anhang des Gutachtens. 
  Grundstücksfläche lt. Grundbuchauszug.  
 
  GST. Nr. .9, KG 49233 Steyr  GST – Fläche 389 m² 
 
 
    1/3) Flächenwidmung: 
 
  Lt. gültigen Flächenwidmungsplan der Stadt STEYR (Kopie siehe Beilagen): 
  GST. Nr. .9, KG 49233 Steyr:     „Bauland-Kerngebiet“ 

(Denkmalgeschütztes Gebäude / archäologische Zone / Hochwasserabflussgebiet 
HQ 100 / rote und gelbe Zone Hochwasserbauverwaltung…) 
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      1/4) Ver.- und Entsorgung: 
 

Trinkwasser: Wasserleitungsnetz der Stadt STEYR 
Abwasserkanal: Abwasserkanal der Stadt STEYR 
Strom:  Anschluss an das regionale Stromnetz  
Müllabfuhr:  Stadt STEYR 
Zentralheizung:     Anschluss an das regionale Gasnetz 

 
 
  1/5) Verkehrsverhältnisse: 
 

Die gegenständliche Liegenschaft ist durch öffentliche Straßen aufgeschlossen. 
Der Bahnhof STEYR ist ca. 0,7 km entfernt. 

          Öffentliche Bushaltestelle ist in Nähe.  
 
 
  1/6) Sonstige - Versorgungseinrichtungen: 
 
       Div. Versorgungseinrichtungen sind in Nähe. 

Stadtzentrum STEYR (Rathaus) ist ca. 0,3 km entfernt. 
 
 
  1/7) Nachbarschaft: div. Wohnliegenschaften, Geschäfte, öffentliche Straßen 
    Ennsfluß 
 
 
  1/8) Verdachtsflächenkataster: 
 
       GST. Nr. .9, KG 49233 Steyr, ist nicht im Altlastenatlas oder  

Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes verzeichnet.  
 
 
  1/9) Wohnlage: 
 
 Gute Wohn- und Geschäftslage in der Altstadt STEYR. 
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2) Kurzbeschreibung - Wohnungseigentum an Wohnung Top 02 / EG  
    BLNr. 10 – Anteil: 69/752 
 
 
     2/1) Allgemeines: 
 

Die Einheit Wohnung Top 02 (BLNr. 10 – Anteil: 69/752), besteht im 
Geschäfts- und Wohnhaus (EG) – 4400 STEYR, Enge Gasse 13. 

 
Der Zugang zur Wohnung erfolgt über ein allg. Stiegenhaus. 

 
 
     2/2) Raumangebot (ca. Nutzfläche lt. vorliegenden Nutzwertgutachten): 
 
 EG – Top 02: 

Vorraum    8,69 m² 
Bad     7,13 m² 
Küche  26,42 m² 
Zimmer  27,21 m² 
AR     1,03 m² 
AR     0,60 m² 
Summe:  71,08 m² 

 
Keller T 02 (1.OG):   3,02 m² 

 
 
     2/3) Gemeinschaftsnutzung: 
 

Siehe dazu beiliegendes Nutzwertgutachten bzw. Wohnungseigentumsvertrag 
 
 
     2/4) Gebäudealter (Geschäfts- und Wohnhaus):   
 

Lt. vorliegender Häuserchronik (K) – siehe Beilagen 
Errichtung vor Jahr 1525 

 
 
     2/5) Nutzung: Wohnung Top 02 (derzeit Leerstand) 
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     2/6) Bauausführung – Wohnung: 
 

Außenwände: Mauerwerk (Stein, Ziegel…) 
Innenwände: Mauerwerk (Stein, Ziegel…) 
Decken:  Gewölbe, Tramdecken  
Dachkonstruktion: zimmermannsmäßiger Dachstuhl 
Dachdeckung: Eternit 
Dachrinnen, Ablaufrohre: Blechkonstruktionen  
Fassade:  Fassadenputz 
Fußböden:   Fliesen, Parkett 
Fenster, Türen:  Holz  
Innentüren:  Holz 
San. Einrichtung: Bad mit WC 
Heizung:  Zentralheizung (Gas) 
Wandoberflächen: Fliesen, Anstriche 

 
 
     2/7) Erhaltungszustand: 
 

Die gegenständliche Wohneinheit befindet sich teilweise in einem 
mittelmäßigen und teilweise in einem sanierungsbedürftigen Bauzustand.  

 Am gesamten Gebäude sind Sanierungen und Verbesserungen notwendig.  
 
 
 
 
3) Kurzbeschreibung der Außenanlage: 
 
Zufahrt, Zugang: Asphaltflächen 
Freiflächen: Asphaltflächen  
Parkplätze: keine Parkplätze bei der gegenständlichen Wohneinheit  
 
Die gegenständliche Außenanlage befindet sich unter Berücksichtigung des Alters,  
in einem mittelmäßigen Bauzustand.  
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C) Bewertung  
 
 
Bei der Bewertung werden die bei der Beschreibung der Liegenschaft getroffenen 
Feststellungen berücksichtigt bzw. wird Bedacht auf die derzeitige Lage auf dem 
Immobilienmarkt für ähnliche Objekte genommen. 
Der Verkehrswert wird für ein frei verwertbares, kontaminierungsfreies und 
finanziell unbelastetes Objekt ermittelt.  
Die Standsicherheit, Wärme.- und Schalldämmung bzw. Haustechnik und 
Brandschutz, wurden im Zuge der Gebäudeaufnahme nicht überprüft. 
 
 
 
1) Bodenwert (EZ 9, KG 49233 Steyr): 
 
Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren  
(LBG §4), da es im gegenständlichen Fall am besten zur Verkehrswertfindung geeignet 
ist. Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich, mit tatsächlich 
erzielten Kaufpreisen, vergleichbarer Sachen, zu ermitteln. 
Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden 
Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sachen übereinstimmen. 
Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach 
Maßgabe ihres Einflusses, auf den Wert, durch Zu- und Abschläge zu 
berücksichtigen. Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen 
Geschäftsverkehr, in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag, in vergleichbaren 
Gebieten, erzielt wurden. 
Lt. rechtskräftigem Flächenwidmungsplan der Stadt STEYR, haben die 
gegenständlichen Grundstücke folgende Flächenwidmung: 
 
GST. Nr. .9, KG 49233 Steyr:     „Bauland-Kerngebiet“ 
(Denkmalgeschütztes Gebäude / archäologische Zone / Hochwasserabflussgebiet  
HQ 100 / rote und gelbe Zone Hochwasserbauverwaltung…) 
 
Nach Erkundigungen am BG. STEYR (Grundbuch), bei den örtlichen Banken und 
den div. regionalen Zeitungen und Internet (Immobilienangebote), liegen die Preise 
für Bauland, derzeit im Stadtgebiet von STEYR (Zeitraum ca. Jahr 2021 bis ca. 2023) 
bei ca. € 261.-/m² bis ca. € 330.-/m².  
Für das Jahr 2024 liegen in Nähe der gegenständlichen Liegenschaft keine 
Vergleichspreise vor.  
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Vergleichspreise stammen aus der Grundpreissammlung des SV – z.B.: 
KG 45233 Steyr: GST. Nr. 1224/21  - Kaufpreis: ca. € 300.-/m²   (Jahr 2023) 
KG 45233 Steyr: GST. Nr. 1452/1  - Kaufpreis: ca. € 330.-/m²   (Jahr 2022) 
KG 45233 Steyr: GST. Nr. 882/3  - Kaufpreis: ca. € 300.-/m²   (Jahr 2022) 
KG 45233 Steyr: GST. Nr. 642/1  - Kaufpreis: ca. € 261.-/m²   (Jahr 2022) 
KG 45233 Steyr: GST. Nr. 1363/1  - Kaufpreis: ca. € 284.-/m²   (Jahr 2021) 
KG 45233 Steyr: GST. Nr. 1224/21  - Kaufpreis: ca. € 280.-/m²   (Jahr 2021) 
 
Im Wirtschaftsmagazin GEWINN (Ausgabe Mai 2024) sind Baugrundpreise für die 
Stadt STEYR (je nach Lage und Stadtteil) mit ca. € 130.-/m² bis ca. € 280.-/m² 
angegeben (siehe Beilagen). 
 
Auf Grund dieser Ermittlungen wird das gegenständliche Grundstück Nr. .9, 
KG 49233 Steyr, unter Berücksichtigung der Zentrumslage, Größe, Verwertbarkeit, 
Aufschließung, Bebauung, Flächenwidmung, Dienstbarkeit (siehe beiliegenden 
Grundbuchauszug) etc… mit ca. € 400.-/m² bewertet. 
 
GST. Nr. .9 - KG 49233 Steyr  389 m² x € 400.-/m² =  € 155.600.- 
Bodenwert:                   € 155.600.- 
 
 
davon Anteil – Wohnung Top 02 / BLNr. 10 – Anteil: 69/752: 
69/752 – stel  von   € 155.600.-  =      €   14.277.- 
 
Bodenwert Anteil – Wohnung Top 02:                   €   14.277.- 
 
 
 
2) Sachwert – Wohnung Top 02 - BLNr. 10, EZ 9, KG 49233 Steyr: 
 
Die Bewertung der Wohnung Top 02 / BLNr. 10 – Anteil: 69/752, EZ 9, KG 49233 
Steyr, Wohnungseigentum, erfolgt im Sachwertverfahren (LBG § 6) - auf Grund  
fiktiver Baukosten, des Alters und Bau- u. Erhaltungszustandes und lt.  
Baubeschreibung unter Punkt B), da es bei der gegenständlichen Einheit geeignet zur  
Verkehrswertfindung erscheint. 
 
Für die Nutzflächen werden folgende durchschnittlichen Neubaukosten 
(einschließlich Keller T 02 und anteilige allgemeine Flächen etc.) zum 
Bewertungsstichtag angenommen (Erfahrungswerte des SV). 
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Neubaukosten (incl. 20% MWST):    
Einheit Wohnung Top 02 - BLNr. 10:  ca. € 3.200.-/m² (Nutzfläche)  
 
ca. 71,08 m² Wohnung Top 02:  € 3.200.-/m²        € 227.456.- 
Summe Neubaukosten:        € 227.456.- 
 ca. 65 %  Wertminderung wegen Alter des Gebäudes (Wohnung) 

und unter Berücksichtigung des Bau- und  
                Erhaltungszustandes             -  ca.  € 147.846.- 
 
Bauwert - Wohnung Top 02:                      €   79.610.- 
 
 
 
Zusammenstellung - Sachwert (Boden- und Bauwert) der Wohnung Top 02 
BLNr. 10 - EZ 9, KG 49233 Steyr 
 
a) Bodenwertanteil von Pos C/1 (Anteil an der EZ 9, KG 49233 Steyr):  € 14.277.- 
b) Bauwert Wohnung Top 02 von Pos. C/2):     € 79.610.- 
 
Sachwert – Wohnung Top 02:       € 93.887.- 
 
 
 
 
3) Verkehrswert – Wohnung Top 02 - BLNr. 10, EZ 9, KG 49233 Steyr: 
 
Der ermittelte Sachwert der Wohnungseigentumseinheit muss dahingehend geprüft 
werden, ob er aufgrund der Angebots- und Nachfragesituation am Immobilienmarkt  
für Wohnimmobilien, zum Bewertungsstichtag, bei einem Verkauf erzielt werden 
kann.  
Wenn notwendig, muss durch den SV eine entsprechende Korrektur vorgenommen 
werden.  
Im gegenständlichen Bewertungsfall ist dies aus Sicht des SV nicht erforderlich. 
Auf Grund von Beobachtung von Angebot und Nachfrage (Marktbeobachtungen –  
LBG § 7 / und derzeitige Lage am Immobilienmarkt) nach solchen Wohnungen bzw. 
unter Berücksichtigung der Lage, Bauzustand (Sanierungen notwendig), Ausführung, 
Flächenwidmung, Grundrissgestaltung, Größe, Dienstbarkeit, Denkmalschutz, 
Verwertbarkeit….etc., kann auf Grund meiner Erfahrung bei der gegenständlichen 
Wohnungseigentumseinheit, der Verkehrswert, mit ca. gleich dem Sachwert 
angenommen werden. 
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Der Verkehrswert (Wohnungseigentum) der Wohnung Top 02 - BLNr. 10  
Anteil: 69/752, EZ 9, KG 49233 Steyr - BG. STEYR 
A – 4400 STEYR, Enge Gasse 13 
beträgt somit unter Berücksichtigung aller vorher durchgeführten Berechnungen und 
Bewertungen (lastenfrei und ohne Inventar): ca. € 93.887.- (siehe Seite 15)  
 

gerundet: ca. € 94.000.- 
 

in Worten: Euro: vierundneunzigtausend 
 
 
 

Verfasser des Gutachtens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gutachten besteht aus den Seiten 1 bis 88! 



-17- 
 
 

D) BEILAGEN 
 
Grundbuchauszug:  
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Lageplan:                        KG 49233 Steyr 
 
            GST. Nr. .9 – EZ 9 
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Flächenwidmungsplan:               KG 49233 Steyr 
 
            GST. Nr. .9 – EZ 9 
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Fotos:  
 
Objekt – 4400 STEYR  
Enge Gasse 13 
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Objekt – 4400 STEYR  
Enge Gasse 13 und Ennskai 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiegenhaus  
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Wohnung Top 02  
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Wohnung Top 02  
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Wohnung Top 02  
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Wohnung Top 02  
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Wohnung Top 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kellergeschoss 
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Dachboden 
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Dachboden 
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                     Top 02 
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Energieausweis – Teil  
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Wirtschaftsmagazin GEWINN (Ausgabe Mai 2024) – Baugrundpreise  
für die Stadt STEYR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


